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ÖSTERREICHISCHE C :::J REKTORENKONFERENZ 

TELEPHON 6~ 06 U·O 

TELEFAX6~7~U 

Datum: 7. MAI 

t Verteilt __ ~ t M,li 
5 TEL L U N G N :kfl M-E-=::.==:;'==:i:::±J 

der 

Österreichischen Rektorenkonferenz 

gemäß § 107 Abs. 3 VOC 

zum 

Entwurf einer Novelle des Bundesgesetzes über die Verleihung 
des Doktorates unter den Auspizien des Bundespräsidenten 

BMWF - CZ 68 2,09/1-15/90 

Dringliche Erledigung des 
Vorsitzenden der Österreichischen Rektorenkonferenz 

vom 3.5.1990 
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Der umseits angeführte Novellierungsvorschlag wird seitens der Österrei­

chischen Rektorenkonferenz abgelehnt, da dieser für die Förderung hoch­

begabter Universitätsabsolventen als nicht ziel führend erachtet wird. 

Um die hervorragenden Leistungen nicht nur formal entsprechend zu würdigen, 

schlägt die Österreichische Rektorenkonferenz vor, konkrete Förderungs­

aktionen für Hochbegabte, wie z.B. die Einrichtung von Forschungsstipen­

dien, ins Leben zu rufen. 

Darüber hinaus wird seitens der österreichischen Rektorenkonferenz 

angeregt, die Diskussiohn dahingehend zu beginnen, ein differenzierteres 

Instrumentarium der Gratifikation und Förderung überdurchschnittlicher 

Leistungen zu konzipieren, wovon die Sub-auspiziis-Promotion nur ein 

Mosaikstein sein kann und soll. 

Im Auftrag des Vorsitzenden der Österreichischen 
Rektorenkonferenz: 
Univ.Prof.Dr.Christian Brünner e.h. 
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